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Zentrale: O4O 42a 70 70
Durchwahl: O4O 42807 - 3O2
Telefax O4O 428 07 ' 220

Bearbeite(in): Herr Domke
Zimmet: 432

E-Mail: FAHamburcEimsbuettel@finanzamt.hamburg.de

Bei Anhrort bite angeben

Aktenzeichen: 541830100229
lD-Nummer:

Hamburg, den 1 3.09.201O

Länderschlüssel: 2
F Inanzamlsnummer: 254
Steuernummer: 54 t830 t00229
Sicherheitsnummer: 04345783

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß S 48 b Abs. 1 Satz 1 des
Einkommensteuergesetzes (ESIG)

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht zum
Steuerabzug nach S 48 Abs. 1 ESIG befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 13.09.2010 bis zum 12.09.2013.
Wichtiqer Hinweis:
Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte Bäuleistungen
gilt. lst die Bescheinigung für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehändigt werden. Das Original ist mit
Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nummer versehen.
Der Leistungsempfänger hat die Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistellungsbe-
scheinigung über ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen. Diese Prüfung kann durch eine
Internetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern (www.bzst.bund.de) erfolgen. Dazu werden die Daten beim
Bundeszentralamt für Steuern gespeichert und bei einer Internetabfrage den Leistungsempfängern bekannt gege-
ben. Bestätigt das Bundeszentralamt für Steuern die Gültigkeit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine Inter-
netabfrage nicht durchführen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Freistellungsbescheinigung ange-
gebenen Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer Internetabfrage beim Bundeszentralamt für
Steuern oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für sich allein keine zur Haftung führende grobe Fahrläs-
sigkeit.
Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb des o.g. Gültigkeitszeitraumes und/
oder für die o.g. Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistungsempfängers mit Ge-
genansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung gleich.
Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten.
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Sorechstunden
Informalions- und Annahmestelle
Mo, [4i 8-14 Uhr, Di7l4 Uhr,
Do 8-18 Uhr, Fr 8-12 Uhr;
ansonsten nach Vereinbarunq

Offentliche Verkehrsmlttel
Bahnr S-Bahn: S 11. S 21, S 31 (Holstenstr.);

U-Bahn: U 3 (Feldstr.)
Bus: Metrobus 3 (Neuef Pferdema*l)

Konto der Steuerkasse Hamburo
Deutsche Bundesbank Hauptvelwaltunq Hamburq
(BLZ 200 000 00) Nr. 200 015 30
für Auslandsü beaweis u noen
IBAN: DE03 2000 0000 0020 0015 30
BIC: [4ARKDEF1200
Zahlen Sie bitte nur durch ÜbeMeisunol


